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Kanton Zug

Regieruncisrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgenössisches Departement für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport VBS
Frau Bundespräsidentin Viola Amherd
3003 Bern

Zug, 9. April 2024 ki

Vernehmlassung zur Änderung des Geoinformationsgesetzes —

Leitungskataster Schweiz
Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin

Mit Schreiben vom 10. Januar 2024 haben Sie uns eingeladen, zur Änderung des Geoinforma
tionsgesetzes — Einführung eines Leitungskatasters Schweiz bis 1 8. April 2024 Stellung zu
nehmen.

Wir verweisen für unsere Stellungnahme auf das beiliegende Antwortformular.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Silvia Thalmann-Gut Tobias Moser

Frau Landammann Landschreiber

Beilage:
- Beilage 1: Antwortformular betreffend Änderung des Geoinformationsgesetzes;

Leitu ngskataster Schweiz (LKCH)

Versand per E-Mail an:
- Bundesamt für Landestopografie swisstopo (Rechtsdienst@swisstopo.ch)

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung

- Direktion des Innern (info.dis@zg.ch)

- Amt für Grundbuch und Geoinformation (info.agg@zg.ch)

- Baudirektion (info.bds@zg.ch)
Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

T +41 41 728 33 11

zg.ch



V Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Beilage 1
Confdration suisse Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Fragebogen

Änderung des Geoinformationsgesetzes;
Leitungskataster Schweiz (LKCH)

Vernehmiassung vom 10. Januar 2024 bis zum 18. April 2024

Absender
Namen und Adresse des Kantons oder der Organisation:
Kanton Zug
Direktion des Innern
Neugasse 2
6300 Zug

Kontaktperson für Rückfragen (Name, E-Mail, Telefon):
Markus Hess, Leiter Amt für Grundbuch und Geoinformation
markus.hess@zg.ch, 041 594 53 38

Allgemeine Rückmeldungen

1. Befürworten Sie die Stossrichtungen und Zielsetzungen der Vernehmiassungs
vorlage?

E Ja Ja mit Vorbehalt El Nein

Anmerkungen:
Grundsätzlich ist der Kanton Zug mit den Stossrichtungen und Zielsetzungen
der Vernehmiassungsvorlage einverstanden, sie decken sich mit denjenigen
des Kantons für das eigene Kantonsgebiet.

Vorbehalte hat der Kanton Zug insbesondere betreffend Organisationsform,
dies vor allem, weil der Kanton Zug (und rund die Hälfte der Kantone) bereits
über einen funktionierenden kantonalen Leitungskataster verfügt, welcher die
kantonalen Bedürfnisse bestens abdeckt.

Der Kanton Zug hätte sich gewünscht, dass der Bund der Vernehmiassung ei
nen Entwurf der zugehörigen LKCH-Verordnung beigelegt hätte. Die Regelun
gen der Verordnung haben einen grossen Einfluss auf die Aufgaben und Tätig
keiten der Kantone insbesondere auf bestehende Leitungskataster und ist somit
von grosser Tragweite.
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2. Weitere allgemeine Rückmeldungen zur Vernehmlassungsvorlage:

In Bezug auf die Umsetzung sollte der Bund beim LKCH darauf achten, die In
teressen der Kantone genügend zu gewichten. Der Bund sollte sich bei der Re
gulierung auf ein Minimum beschränken, damit der zusätzliche Aufwand für die
Stakeholder auf allen Ebenen tief bleibt.

Der Kanton Zug ist der Meinung, dass sich der nationale Leitungskataster sehr
nahe an den bereits vorhandenen Standards orientieren sollte, insb. beim Da
tenmodell, und dass an bereits funktionierenden Leitungskatastern und deren
Betriebsorganisationen keine Anderungen nötig sein sollten.

Der Kanton Zug verfügt über eine gesetzliche Grundlage für den kantonalen
Leitungskataster und betreibt diesen seit rund Herbst 2023 produktiv mit den
Leitungen für die Ver- und Entsorgung über das ganze Kantonsgebiet. Dies
dient sowohl dem Bund als auch den national tätigen Organisationen. Die Zu
sammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen und Akteure ist etabliert und die
Zufriedenheit der Stakeholder hoch. Anderungen an den aktuellen gesetzlichen
Regelungen und am bestehenden Organisations- und Betriebsmodell wären im
Kanton Zug schwierig zu begründen.

Für die Anliegen der (wenigen) schweizweit tätigen Stakeholder haben wir ein
gewisses Verständnis, doch sollte der Aufwand für die anderen Stakeholder auf
Kantons- und Gemeindeebene vertretbar bleiben. Insbesondere ist darauf zu
achten, dass diese ihre Daten auch zukünftig den Kantonen abzuliefern haben.

Aus den Erfahrungen mit dem ÖREB-Kataster sollen Lehren gezogen werden
und die entsprechenden Erkenntnisse beim Aufbau eines neuen nationalen
Katasters zu Verbesserungen genutzt werden. Beim OREB-Kataster hat der
Bund sehr detaillierte Regelungen erlassen, was zu einem hohen Aufwand bei
den Kantonen führt.
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